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Vereinbarung nach §§ 78b-e SGB VIII zwischen LK Rostock und Institut 
Lernen & Leben (Leistungsvertrag Kita Kinderburg) - Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens
Leitung Haupt- und Bürgeramt

TOP:         _________________

Beratungsfolge:
Ö 12.11.2018 Gemeindevertretung Poppendorf zur Beschlussfassung

Sachverhalt/Problemstellung:

ILL e.V., der Träger der Kita „Kinderburg“ in Poppendorf, beantragte im August 2018 beim LK Rostock 
Verhandlungen zur Festsetzungen der Platzkosten ab 01.01.2019. Die aktuelle Entgeltvereinbarung 
läuft zum 31.12.2018 aus.

Die Entgeltverhandlung wurde am 17.10.2018 mit Vertretern des LK Rostock, ILL e.V. sowie des Am-
tes Carbäk durchgeführt.

Gemäß § 16 Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG) erfolgt der Abschluss einer entsprechenden 
Vereinbarung zwischen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Rostock) und 
dem Träger der Einrichtung im Einvernehmen mit der Gemeinde.

Im Zuge der Verhandlung ergaben sich Platzkosten wie folgt:

Krippe bisher beantragt verhandelt

ganztags      861,19 €      890,83 €      894,51 € 
teilzeit      516,71 €      534,50 €      536,71 € 
halbtags      344,48 €      356,33 €      357,80 € 

KiGa bisher beantragt verhandelt

ganztags      472,68 €      479,54 €      483,77 € 
teilzeit      283,61 €      287,72 €      290,26 € 
halbtags      189,07 €      191,82 €      193,51 € 

Unüblicherweise liegt das verhandelte Ergebnis über den beantragten Platzkosten. Hintergrund war 
ein Rechenfehler von ILL e.V. bei den Personalkosten, der im Rahmen der Entgeltverhandlung korri-
giert wurde.

Die Erhöhung der Platzkosten ergibt sich größtenteils aus einer Steigerung der Personalkosten. Bei 
den Gebäudekosten (Energie, Wasser, Heizung) sowie den Sachkosten gab es ebenfalls Erhöhun-
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gen. Die für das Jahr 2019 geplanten Aufwendungen konnten durch den ILL e.V. nachgewiesen wer-
den und wurden durch den LK Rostock bestätigt.
 
Zur Information: Mit Stand Dezember 2017 betrugen die Platzkosten im Kreisdurchschnitt 764,10 EUR 
für einen GT-Platz Krippe und 405,86 EUR für einen GT-Platz Kindergarten.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Aufwendungen für den Gemeindeanteil sind im Doppelhaushalt 2018/2019 unter Berücksichtigung 
der bisherigen Platzkosten, Prozentsätze, Landes- und Kreismittel sowie Belegung auf dem Produkt-
konto 36500.5561902 (Tageseinrichtungen für Kinder/Kostenbeteiligung Kindergarten/Krippe) i.H.v. 
167.500 EUR je Haushaltsjahr eingeplant.

Ausgehend von den zurzeit bekannten Zahlen ergibt sich Folgendes:
(GT= ganztags, TZ= teilzeit, HAT= halbtags, LuK-Mittel= Landes- und Kreismittel)

derzeit      

Krippe Platzkosten LuK-Mittel Differenz Gemeinde Eltern
Mehraufwand 
Gemeinde

Mehraufwand 
Eltern

    73% 27%
GT      861,19 €      285,17 €                576,02 €      420,49 €       155,53 € 
TZ      516,71 €      171,11 €                345,60 €      252,29 €         93,31 € 
HAT      344,48 €      114,06 €                230,42 €      168,20 €         62,21 € 

beschlossen      
Krippe Platzkosten LuK-Mittel Differenz Gemeinde Eltern
    73% 27%
GT      894,51 €      285,17 €                609,34 €      444,82 €       164,52 €        24,32 €         9,00 € 
TZ      536,71 €      171,11 €                365,60 €      266,89 €         98,71 €        14,59 €         5,40 € 
HAT      357,80 €      114,06 €                243,74 €      177,93 €         65,81 €          9,73 €         3,60 € 

derzeit      
Kindergarten Platzkosten LuK-Mittel Differenz Gemeinde Eltern
    73% 27%
GT      472,68 €      148,01 €                324,67 €      237,01 €         87,66 € 
TZ      283,61 €        88,81 €                194,80 €      142,20 €         52,60 € 
HAT      189,07 €        59,21 €                129,86 €        94,80 €         35,06 € 

beschlossen      
Kindergarten Platzkosten LuK-Mittel Differenz Gemeinde Eltern
    73% 27%
GT      483,77 €      148,01 €                335,76 €      245,10 €         90,66 €          8,10 €         2,99 € 
TZ      290,26 €        88,81 €                201,45 €      147,06 €         54,39 €          4,86 €         1,80 € 
HAT      193,51 €        59,21 €                134,30 €        98,04 €         36,26 €          3,24 €         1,20 € 

monatliche Mehrkosten der Gemeinde je
derzeitige 
Belegung absolut

Krippe-GT        24,32 € 8       194,59 € 
Krippe-TZ        14,59 € 2         29,19 € 
Krippe-HAT         9,73 € 0              -   € 

Kiga-GT         8,10 € 22       178,11 € 
Kiga-TZ         4,86 € 3         14,57 € 
Kiga-HAT         3,24 € 0              -   € 

Mehrkosten pro Monat       416,45 € 
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Mehrkosten p.a.    4.997,46 € 

zusätzlich fremde Einrichtungen mit 66% Gemeindeanteil

derzeit 

Kiga-GT         7,32 € 9         65,87 € 
Krippe-GZ         4,39 € 6         26,35 € 
Krippe-TZ         2,93 € 2           5,86 € 

Mehrkosten pro Monat         98,08 € 
Mehrkosten p.a.    1.176,96 € 

Mehrkosten p.a. gesamt    6.174,42 € 

Hinweis:
Die LuK-Mittel werden voraussichtlich im Dezember neu festgelegt.
 
Mit Stand 01.11.2018 sind auf o.g. Produktkonto noch ca. 64.400 EUR verfügbar. Unter Berücksichti-
gung der bisherigen Aufwendungen werden bis Jahresende noch ca. 42.000 EUR benötigt, sodass 
ein Minderaufwand von etwa 24.400 EUR zu erwarten ist. Die voraussichtlichen Mehrkosten i.H.v. 
6.200 EUR ab 2019 sind somit über den Planansatz 2019 gedeckt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 12.11.2018, das 
gemeindliche Einvernehmen zu den zwischen dem Landkreis Rostock und dem Institut Lernen & Le-
ben e.V., Rostock, hinsichtlich der Kita „Kinderburg“ in Poppendorf verhandelten Platzkosten (Kin-
derkrippe: 894,51 EUR, Kindergarten: 483,77 EUR) zu erteilen.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die entsprechende Vereinbarung zwischen dem Landkreis Ro-
stock und dem Träger der Einrichtung zu unterzeichnen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:
 
__ Ja - Stimmen __ Nein - Stimmen __ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A._________________ i.A._________________ i.A._________________
Sachbearbeitung Amtsleiter Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

i.A._________________
Kenntnisnahme durch Liegenschaftsamt

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.


	Vorlage

